
Antrag auf Anerkennung einer Fortbildungsmaßnahme  
im Rahmen der Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung der ÄKWL

Veranstalter:  ____________________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ____________________________________________________________________ 
(ggf. Tel., Fax, E-Mail  
für Rückfragen) ____________________________________________________________________ 
Ärztl. Wissenschaftl.
Leiter (Antragsteller):  ____________________________________________________________________

Der Wissenschaftl. Leiter ist während der Fortbildungsmaßnahme anwesend:    ja  nein 

Der Wissenschaftl. Leiter hat eine unterzeichnete Konformitätserklärung einzureichen. Bei einer ge-
sponserten Fortbildungsmaßnahme ist er zudem verpflichtet, mögliche Interessenkonflikte in einem 
Formular offenzulegen und diesem Antrag beizufügen. Die Formulare Konformitätserklärung und Inte-
ressenkonflikte (Wissenschaftl. Leiter und Veranstalter) findet man unter www.aekwl.de/zertifizierung.  
Stv. Wissenschaftl. Leiter (im Fall der Verhinderung): __________________________________________ 

Veranstaltungsthema:  ____________________________________________________________________ 

Termin: _________________________ Ort: ______________

Veranstaltungsart:    Kategorie A: Vortrag und Diskussion
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit, 1 Zusatzpunkt bei dokumentierter Lerner-
folgskontrolle pro Fortbildungsmaßnahme 

Kategorie B: Mehrtägige Kongresse im In- und Ausland, welche nicht von anderen Kategorien 
erfasst werden 
3 Punkte pro ½ Tag bzw. 6 Punkte pro Tag 

Kategorie C: Fortbildung mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes einzelnen Teil-
nehmers (z. B. Workshop, Arbeitsgruppen, Qualitätszirkel, Peer Review, Balintgrup-
pen, Kleingruppenarbeit, Supervision, Fallkonferenzen, Literaturkonferenzen, prakti-
sche Übungen) 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit, 1 Zusatzpunkt pro Maßnahme bis zu 4 
Stunden (höchstens 2 Zusatzpunkte pro Tag)  

Kategorie D: Fortbildungsbeiträge in Printmedien oder als elektronisch verfügbare Version 
mit nachgewiesener Qualifizierung durch eine Lernerfolgskontrolle in digitaler 
bzw. schriftlicher Form

 1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit bei bestandener Lernerfolgskontrolle 
  Kategorie E: Selbststudium durch Fachliteratur und -bücher sowie Lehrmittel 

Innerhalb dieser Kategorie werden höchstens 50 Punkte für fünf Jahre anerkannt. 
  Kategorie F: Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge 

Autorentätigkeit: 5 Punkte pro wissenschaftliche Veröffentlichung 
 Referententätigkeit/Qualitätszirkelmoderation/wissenschaftliche Leitung: 1 Punkt pro 

Beitrag, z. B. Poster/Vortrag, unbenommen der Punkte für die persönliche Teilnahme 
 Die maximale Punktzahl in dieser Kategorie beträgt 50 Punkte in fünf Jahren.  
  Kategorie G: Hospitationen

1 Punkt pro Stunde, höchstens 8 Punkte pro Tag 
  Kategorie H: Curricular vermittelte Inhalte, z. B. in Form von curricularen Fortbildungsmaß-

nahmen, Inhalte von Weiterbildungskursen, die nach der Weiterbildungsordnung 
für eine Weiterbildungsbezeichnung vorgeschrieben sind, Inhalte von Zusatz-
studiengängen
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit  

  Kategorie I: Tutoriell unterstützte Online-Fortbildungsmaßnahme mit nachgewiesener Quali-
fizierung durch eine Lernerfolgskontrolle in digitaler bzw. schriftlicher Form 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit  
1 Zusatzpunkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit bei vollständiger Erfüllung der qua-
litätssteigernden Kriterien eLearning der Bundesärztekammer  

  Kategorie K: Blended-Learning-Fortbildungsmaßnahme in Form einer inhaltlich und didak-
tisch miteinander verzahnten Kombination aus tutoriell unterstützten Online-
Lernmodulen und Präsenzveranstaltungen 
1 Punkt pro 45-minütiger Fortbildungseinheit  
1 Zusatzpunkt pro 45-minütiger eLearning-Fortbildungseinheit bei vollständiger Erfül-
lung der qualitätssteigernden Kriterien eLearning der Bundesärztekammer  

Bei Kategorie C bitte Art und Umfang der konzeptionell vorgesehenen Beteiligung darlegen:



Ärztekammer Westfalen-Lippe  Postfach 4067 Tel.: 0251/929-2212/2213/2215/2218/2219 E-Mail: zertifizierung@aekwl.de 
Gartenstr. 210-214   48022 Münster Fax.: 0251/929-2259   Homepage: www.aekwl.de 
48147 Münster

Erwartete Teilnehmerzahl:
angesprochene(s) Fachgebiet(e): ____________________________________________________________ 
angesprochene Hauptzielgruppe: ____________________________________________________________ 
Dauer des wiss. Programms: ___Tag(e)/Uhrzeit von ____bis ____/Fortbildungseinheiten (à 45 Min.): _______ 
Findet im Rahmen der Veranstaltung eine Lernerfolgskontrolle statt?  ja  nein 
Ein Musterbogen der Lernerfolgskontrolle ist bei Antragstellung vorzulegen. Die schriftliche Lernerfolgskontrolle muss mindestens 10 Multiple-
Choice-Fragen mit jeweils 5 Antwortmöglichkeiten umfassen, von denen nur eine richtig sein darf. Der Veranstalter hat die Ergebnisse zu 
dokumentieren und der ÄKWL auf Anforderung vorzulegen.

Findet im Rahmen der Veranstaltung eine Evaluation statt?  ja
Grundsätzlich sind alle von der ÄKWL im Rahmen der Zertifizierung der ärztlichen Fortbildung anerkannten Fortbildungsmaßnahmen zu evalu-
ieren. Der Veranstalter kann einen Evaluationsbogen der ÄKWL oder einen eigenen Evaluationsbogen (dieser ist als Muster dem Antrag beizu-
fügen) verwenden. Ein Muster eines Evaluationsbogens finden Sie unter www.aekwl.de/zertifizierung. Die Auswertung der Evaluation ist ein 
Jahr aufzubewahren und der ÄKWL auf Anforderung vorzulegen.  

Liegt eine Anerkennung der Fortbildung durch eine andere Landesärztekammer vor?   ja  nein 
Liegt eine Ablehnung der Fortbildung durch eine andere Landesärztekammer vor?  ja  nein 
Wenn ja, durch welche?
Der Zugang zum Veranstaltungsraum ist für Menschen mit Behinderungen barrierefrei.   ja  nein 
Anerkennung der Fortbildung gem. § 5 Abs. 4 Rettungsgesetz NRW erwünscht.   ja  nein  
Wie wird die Fortbildungsmaßnahme finanziert? 

 Teilnehmergebühren  Wenn ja, in welcher Höhe?
 Mitgliedsbeiträge   
 Sponsor(en)  

Name des Sponsors/der Sponsoren: ________________________________________________________ 
Sponsoring erfolgt in Form von:        ________________________________________________________ 
Summe des Sponsorings:                   _____________ € 

 Sonstige Finanzierung    Wenn ja, wie? 
 Da keine Drittmittel zur Verfügung stehen, wird Gebührenbefreiung beantragt. 

Hiermit wird bestätigt, dass die Inhalte der Fortbildungsmaßnahme frei von wirtschaftlichen Interessen sind. Die Sponsorentätigkeit beeinflusst 
nicht Form und Inhalt der Fortbildungsmaßnahme. Es wird versichert, dass die Referenten bei der Präsentation der Themen unabhängig und 
die Fortbildungsinhalte produktneutral sind. 
Entsprechend der Berufsordnung der ÄKWL und den Empfehlungen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Fortbildung entstehen den Teil-
nehmern keine geldwerten Vorteile in unangemessener Höhe. Der geldwerte Vorteil ist unangemessen, wenn er die Kosten der Teilnahme 
(notwendige Reisekosten, Tagungsgebühren) des Arztes an der Fortbildungsmaßnahme übersteigt oder der Zweck der Fortbildung nicht im 
Vordergrund steht.  
Hiermit wird bestätigt, dass es sich um eine arztöffentliche Fortbildungsmaßnahme handelt. Es bestehen keine Einwände gegen eine Veröf-
fentlichung im Online-Fortbildungskatalog Drittanbieter der ÄKWL. Das vorgelegte Programm wird sich bis zur Durchführung der Fortbildungs-
maßnahme nicht ändern. 
Bitte beachten Sie, dass die Fortbildungsordnung der ÄKWL vom 01.07.2014, die Richtlinien der ÄKWL zur Anerkennung und Bewertung von 
Fortbildungsmaßnahmen vom 01.12.2016 und die Empfehlungen der BÄK zur ärztlichen Fortbildung vom 24.04.2015 bei der Bearbeitung von 
Anträgen zugrunde gelegt werden. Es wird bestätigt, dass diese Regularien bei der Planung und Durchführung der Fortbildungsmaßnahme 
berücksichtigt werden. Sie sind unter www.aekwl.de/zertifizierung zu finden.  
Mit Antragstellung werden gem. Verwaltungsgebührenordnung der ÄKWL (www.aekwl.de  Arzt und Recht  Bibliothek  Arztrelevante 
gesetzliche Bestimmungen) Gebühren fällig. Hierüber ergeht ein Gebührenbescheid. Für die nachträgliche Anerkennung einer Fortbildungs-
maßnahme wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Sie wird auch erhoben, sofern Anträge außerhalb der Regelfrist (weniger als 28 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn) gestellt werden. Maßgebend ist der Eingang des vollständigen Antrags bei der ÄKWL. Der Antrag gilt als vollständig, 
wenn das Veranstaltungsprogramm bzw. eine Einladung (möglichst) im Original, eine Konformitätserklärung, ggf. Erklärungen zur Offenlegung 
von Interessenkonflikten und ggf. ein Muster der Lernerfolgskontrolle vorgelegt werden. Liegt der vollständige Antrag vier Wochen (28 Tage) 
vor Veranstaltungsbeginn vor, kann eine fristgerechte Bearbeitung erfolgen. 
Der Antragsteller verpflichtet sich, erst dann eine ggf. geplante Veröffentlichung der Fortbildungspunkte in Veranstaltungsprogram-
men/Einladungen vorzunehmen, wenn der Anerkennungsbescheid ergangen ist. 
Mit der Unterzeichnung des Antrages erklärt sich der Antragsteller bereit, Vertretern der ÄKWL gemäß Abschnitt III, 7.5 der Richtlinien der 
ÄKWL zum Zwecke einer stichprobenartigen Überprüfung der von ihr anerkannten Fortbildungsmaßnahmen einen kostenfreien Zutritt zu der 
anerkannten Fortbildungsmaßnahme zu ermöglichen. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt „Informationen zum Datenschutz“ der ÄKWL zur Kenntnis genommen habe 
und mit den beschriebenen Vorgehensweisen einverstanden bin. Die Informationen können jederzeit unter www.aekwl.de/zertifizierung-
datenschutz abgerufen und in schriftlicher Form beim Ressort Fortbildung der ÄKWL angefordert werden. Ich erkläre mich mit der Verarbeitung 
der hier angegebenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 a; Art 4 Nr. 2 Datenschutzgrundverordnung) durch das 
Ressort Fortbildung der ÄKWL einverstanden.

_______________________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift Stempel des ärztl. Wissenschaftl. Leiters (Antragstellers)    

      Stand: August 2018bo/he 


